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Verehrteste Delegierte!
Unter Hinweis auf vorstehende Tagesordnung, laden wir Sie hiermit freundlich

ein zur statutarischen Delegiertenversammlung. Wir erinnern dabei an
Art. 7 der Zentralstatuten, wonach jede Sektion auf je 20 Aktivmitglieder einen Ver-
treter entsendet. Außerdem haben auch Kantonal- und Regionalverbände innerhalb des
Vereins das Recht, sich an der Delegiertenverfammlung durch je ein Mitglied vertreten
zu lassen. Gerne hoffen wir, auch die verehrliche Delegation des „Vereins kathol.
Lehrerinnen der Schweiz" begrüßen zu können. Die Ausweiskarten für
die Stimmberechtigung werden den Delegierten rechtzeitig zugestellt werden.

Mit Rücksicht auf die allgemeine Bedeutung, die den Tagesrefecaten zukommt, ist
es sehr zu wünschen, daß sich mit den Delegierten auch andere Vcreinsmitglieder recht
zahlreich zu unserer Tagung einfinden. Mit Vergnügen können wir noch mitteilen, daß
der „Kathol. Erziehungsverein der Schweiz" mit uns tagen wird.

Als Versammlungsort eignet sich B a den vorzüglich. Auch dürfen wir eines

herzlichen Empfanges bei unsern rührigen Aargauer Freunden zum voraus versichert
sein. Willkommen daher an un-serer nächstenDelegiertenversamm-
lung in Baden!

Namens des leitenden Ausschusses:

W Maurer.

Sechs Erziehungsfehler.
1. Das böse Beispiel der Eltern und

Hausgenossen, besonders häuslicher Unfriede,
Kälte in der Religion, Trunksucht, Unehr-
lichkeit, Gewinn» und Habsucht. Böses Bei-
spiel ist für die Kinder wie eine Pestluft,
die sie einatmen. Heutzutage spielt auch
das böse Beispiel der Genuß- und Ver-
gnügungssucht eine unheimliche Rolle.

2. Die bösen Reden in Gegenwart
der Kinder, nicht allein alle die unehrbaren,
sondern auch die lieblosen, hochmütigen,
habsüchtigen Reden. Zu diesen Reden ge-
hören auch Fluchen, Schelten, Poltern, über-
Haupt der rohe Ton, der leider vielfach zwi-
schen Ehegatten sich eingenistet hat, die un-
verhüllte Erörterung geschlechtlicher Dinge,
des Stadtklatsches, öffentlicher Skandale und
ähnlicher Dinge.

3. Die Uneinigkeit der Eltern und
Hausgenossen in der Behandlung der Kin-
der, wenn nämlich bald der eine, bald der
andere Teil es mit ihnen hält, an sich zieht
und dem andern abwendig macht, sowie
auch die Uneinigkeit der Eltern mit der
Schule und dem Lehrer, mit der Kirche und
dem Geistlichen. Dem fügen wir bei: Die
Gewohnheit schwacher Mütter, Verfehlungen
ihrer Kinder vor dem Vater zu verbergen
oder gar gegen dessen ausdrückliche Anord-
nungen zu handeln, sodann die Verhetzung
der Kinder gegen die Stiefmutter.

4. Das Verziehen der Kinder in den
ersten Lebensjahren. Je früher mit der
Erziehung begonnen wird, desto besser ist
eS. Zum Verziehen möchten wir aber auch
die Verweichlichung und Verzärtelung rech-
neu, das schwächliche Nachgebe» bei jedem
auch noch so launischen Wunsch des Kindes,
das Zustecken von Leckereien, die zu frühe
Gewöhnung zum selbständigen Geldausge-
ben (Taschengeld).

5. Die Laune und Willkür in der
Behandlnng des Kindes. In der Erziehung
muß nach festen Grundsätzen gehandelt wer-
den Nach unseren Beobachtungen wird in
diesem Stück gar viel gefehlt. Auch die
Strafen sollten mehr, als das leider der
Fall ist. der wirklichen Verfehlung angepaßt
sein. Bloße Ungeschicklichkeiten sollten nicht
bestraft werden.

6. Das viele Drohen, Tadeln, Vor-
halten. Damit wird nichts Gutes geschafft,
insbesondere wenn dem Wort nicht auch
die Tat entspricht. Weniger Worte und
konsequenter handeln. Bloßes Reden bessert
nicht, stumpft eher ab. Jede Vorschrift, je-
der Befehl werde wohl überlegt, aber dann
auch durchgeführt. Man lasse sich nichts
abhandeln, vor allem aber nichts abschmei-
cheln. Pastor F. von Bodelschwingh

in „Für Herz und Haus-.
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